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Bericht 
 

über die Folgeprüfung zum Bericht der IT REVIEW GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Koblenz (im Folgenden "IT REVIEW") über die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit und Sicher-
heit der Jahresabschlussprogramme KJ1 und PJ1 für 2022 der Softwareproduktlinie 
"BITMARCK_21c|ng" sowie der Jahresabschlussprogramme KV und PV des BITMARCK 
ERP-Basisprodukts "Finanzen" jeweils ohne die Fusionsfunktionalität bei der BITMARCK 
Software GmbH, Essen (im Folgenden "BITMARCK" oder "BMSW") 

 

I. Auftrag und Auftragsdurchführung 

Am 15.03.2023 erteilte uns BITMARCK den Auftrag, in einer Prüfung die vorgenommenen Änderungen der 
aktuellen Jahresabschlussprogramme KJ1 und PJ1 für 2022 sowie der Jahresabschlussprogramme KV und 
PV des in der Produktbezeichnung umbenannten BITMARCK ERP-Basisprodukts "Finanzen" gegenüber der 
letztjährig geprüften Jahresabschlussprogramme KJ1 und PJ1 aus der Softwareproduktlinie 
"BITMARCK_21c|ng" sowie KV und PV des ERP-Basisprodukts "Finanzen", jeweils ohne die 
Fusionsfunktionalität, zu untersuchen und einen Nachtrag zur erteilten Softwarebescheinigung zu erstellen. 
 
Der Auftrag wurde so erteilt, dass für die Bereiche PV/PJ1 und KV/KJ1 zeitlich getrennt jeweils ge-
sonderte Folgeprüfungen vorgenommen und Berichte über diese Folgeprüfungen erstellt werden 
sollen. 
 
Im Folgenden berichten wir über die Prüfung der vorgenommenen Änderungen des Jahres-
abschlussprogramms KJ1 (Release 24.80) für 2022 der Softwareproduktlinie "BITMARCK_21c|ng" 
sowie des Jahresabschlussprogramms KV des BITMARCK ERP-Basisprodukts "Finanzen" (Release 
ERP 23_1), jeweils ohne die Fusionsfunktionalität.  
 
Unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß folgende Kriterien zugrunde gelegt: 
 
 die handels- und steuerrechtlichen Vorschriften über die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung (§§ 238 ff. 

und § 257 HGB sowie §§ 145 ff. AO), 

 die IDW-Stellungnahme zur Rechnungslegung: "Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung bei Einsatz 
von Informationstechnologie" (IDW RS FAIT 1) des Fachausschusses für Informationstechnologie (FAIT) 
des IDW, 

 den IDW-Prüfungsstandard: "Abschlussprüfung bei Einsatz von Informationstechnologie" (IDW PS 330), 

 den Prüfungsstandard "Feststellung und Beurteilung von Fehlerrisiken und Reaktionen des Abschluss-
prüfers auf die beurteilten Fehlerrisiken" (IDW PS 261 n.F.), 

 den Prüfungsstandard "Prüfung von Softwareprodukten" des IDW (IDW PS 880 n.F. (01.2022)) und 

 die "Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und 
Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff" (GoBD) des Bundesministers für Finanzen 
gem. Schreiben vom 28.11.2019 sowie 
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 die zusätzlich bedarfsweise in Bezug auf die fachlichen Inhalte heranzuziehenden für die GKV ein-
schlägigen Rechtsvorschriften, Verordnungen, Ausführungsbestimmungen usw. (branchenspezifischen 
Regelungen), insbesondere 

 § 18 SVRV, §§ 27-30 SVHV, § 37 SRVwV, § 38 Absatz 1 SRVwV, 
 Amtliche Vordrucke der KJ1. 

 
Die §§ 67 bis 79 SGB IV stellen einen grundsätzlichen Rahmen dar und werden durch weitere Verordnun-
gen und Verwaltungsvorschriften konkretisiert. Diese sind jedoch nicht explizit Bestandteil unserer Ord-
nungsmäßigkeitsprüfung. 
 
Unsere Prüfung wurde in der Zeit vom 15.03.2023 bis 03.04.2023 von Herrn Diplom-Wirtschaftsingenieur 
Wilfried Zaiser und Frau Diplom-Wirtschaftsmathematikerin Susanne Heinze über eine Webex-Verbindung 
mit Vor- und Nachbearbeitung in unseren Geschäftsräumen in Koblenz in Übereinstimmung mit den Prü-
fungsstandards "Ziele und allgemeine Grundsätze der Durchführung von Abschlussprüfungen" (PS 200) und 
"Rechnungslegungs- und Prüfungsgrundsätze für die Abschlussprüfung" (PS 201 n.F. (09.2022) sowie 
"Erteilung und Verwendung von Softwarebescheinigungen" (PS 880 n.F. (01.2022)) des IDW durchgeführt 
und umfasste somit diejenigen Prüfungshandlungen, die wir unter den gegebenen Umständen für 
erforderlich hielten. Die Prüfung war nicht auf Computerkriminalität und nicht auf die Aufdeckung doloser 
Handlungen ausgerichtet. 
 
Unsere Feststellungen basieren auf den uns zur Verfügung gestellten Unterlagen und den Auskünften von 
Mitarbeitern sowie Auswertungen aus dem Testsystem. Die benötigten Unterlagen standen uns uneinge-
schränkt zur Verfügung. Auskünfte und Nachweise wurden in gewünschtem Umfang erteilt sowie mögliche 
Unterstützung bei der Durchführung unserer Tätigkeit gegeben. Die berufsübliche "Vollständigkeitserklärung 
zur Prüfung von Softwareprodukten", die uns unterschrieben ausgehändigt wurde, haben wir zu unseren 
Arbeitspapieren genommen. 
 
Die Funktionen wurden in Stichproben an einem zur Verfügung gestellten Testsystem und darauf eingerich-
teten Testdaten durchgeführt. Als Testfälle wurden Fälle ausgewählt, welche die versionsbezogen geänder-
ten Programmfunktionen betreffen. 
 
Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die als 
Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften (AAB) vom 1. Januar 2017 maßgebend. 
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II. Prüfungsfeststellungen 

Hinweis: 
 

Nicht zum Gegenstand der Prüfung gehören Fragen der Optimalität des Produktes, z.B. hinsichtlich 
der Benutzer-Oberfläche, der Verfahrensgestaltung, der Programmierung sowie der technischen 
Funktionsfähigkeit in einer anderen Hardware- bzw. Betriebssystemumgebung, als der zur 
Verfügung gestellten. 
 
Insbesondere ist hier anzumerken, dass der Softwarehersteller Wilken Software Group (im weiteren 
"Wilken" genannt) die Oberfläche seiner ERP-Software geändert hat: Sie hat nun eine Web-
Oberfläche. Die neue Version firmiert unter der Plattform-Bezeichnung P/5, die alte hatte die 
Plattform-Bezeichnung CS/2.  
Anzumerken ist, dass in Bezug auf die Releasebezeichnung die Versionsnummer nicht mehr 
Gegenstand der Release-Bezeichnung ist und ebenso auch der Namen des Softwareherstellers mit 
dem Wechsel auf die Plattform P/5 entfällt. Stattdessen wird die neue Releasebezeichnung "ERP 
XX_X" lauten. Beim hier vorliegenden Bericht war das Release "ERP 23_1" Gegenstand der 
Prüfung. Diese Bezeichnung impliziert jetzt und zukünftig automatisch die Plattform P/5. 
Der Softwarehersteller hat für beide Plattformen je ein DV-Konzept erstellt. Das Konzept für die P/5 
ist dabei mit folgendem Hinweis versehen:  
Die Version 1.3.5 wurde ab dem 01.01.2020 (Jahresabschluss für das Geschäftsjahr) parallel zur 
Version 4.4.01 und auf dem entsprechenden Entwicklungstand der 4.4.01 aufsetzend entwickelt. In 
dem DV-Konzept für die Version 1.3.5 sind daher nur die Entwicklungspunkte (Change-Requests) ab 
diesem Zeitpunkt aufgeführt. 
Die fachlichen Anforderungen von BITMARCK zum Jahresabschluss wurden ab dem Abschluss für 
das GJ 2020 in beiden Plattformen inhaltsgleich umgesetzt.  
Den DV-Konzepten ist weiter zu entnehmen, dass die datenbanktechnische Basis (Datenbank-
tabellen) für beide Plattformen identisch ist.  
Vor diesem Hintergrund reicht u.E. eine Prüfung aus, die dann für die Versionen CS/2 und P/5 gültig 
sein soll. 
Nicht Gegenstand der Untersuchung ist die Hardware, das Betriebssystem, die Datenbanken sowie 
die Schnittstellen in andere Systeme.  

 
Die wesentlichen Feststellungen sind nachfolgend beschrieben und im Übrigen in unseren Arbeitsunterlagen 
festgehalten. 
 
Nach den uns vorgelegten Unterlagen und dem Ergebnis unserer Prüfung unterscheiden sich die als 
Jahresabschlussprogramm KJ1 (Release 24.80) sowie als Jahresabschlussprogramm KV des BITMARCK 
ERP-Basisprodukts "Finanzen" (Release "ERP 23_1") mit den Änderungen für 2022, jeweils ohne die 
Fusionsfunktionalität, an ihre Kunden ausgelieferten Versionen in den folgenden Funktionen von den zuletzt 
geprüften Jahresabschlussprogrammen für 2021: 
 

 Neuentwicklung einer nicht existierenden Funktionalität 
 

 keine 

 Erweiterung einer bestehenden Funktionalität 
 

 keine 

 Anpassungen aufgrund der Erlasse vom 05.08.2022 und 31.01.2023 für das Berichtsjahr 2022 – PK-
514179 / PK-540701 / PK-549520 (SN 9992/9995) sowie redaktionelle Änderungen. 
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III. Schlussbemerkung  

Auftragsgemäß haben wir eine Folgeprüfung der vorgenommenen Änderungen des Jahresabschluss-
programms KJ1 (Release 24.80) für 2022 der Softwareproduktlinie "BITMARCK_21c|ng" sowie des 
Jahresabschlussprogramms KV des BITMARCK ERP-Basisprodukts "Finanzen" (Release "ERP 23_1"), 
jeweils ohne die Fusionsfunktionalität, gegenüber den zuletzt geprüften Jahresabschlussprogrammen für 
2021 durchgeführt. 
 
Wir haben diese Prüfung unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards "Prüfung von Softwareprodukten" 
(IDW PS 880 n.F. (01.2022)) durchgeführt. Ebenfalls Grundlage unserer Beurteilung waren die Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung (GoB), die Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung 
von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) sowie 
die Stellungnahme zur Rechnungslegung "Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung bei Einsatz von Infor-
mationstechnologie" (IDW RS FAIT 1) des Fachausschusses für Informationstechnologie (FAIT) des IDW. 
Wir haben die Prüfung so geplant und durchgeführt, dass die Einhaltung der Ordnungsmäßigkeitsanforde-
rungen mit hinreichender Sicherheit von uns beurteilt werden kann. 
 
Das Ergebnis unserer Prüfung des Jahresabschlussprogramms KJ1 (Release 24.80) für 2022 der 
Softwareproduktlinie "BITMARCK_21c|ng" sowie des Jahresabschlussprogramms KV des BITMARCK ERP-
Basisprodukts "Finanzen" (Release "ERP 23_1"), jeweils ohne die Fusionsfunktionalität, mit den Änderungen 
für 2022 fassen wir wie folgt zusammen: 
 
Da sich bei der Untersuchung der prüfungsrelevanten Änderungen keine Beanstandungen ergaben, gelten 
unverändert die in dem Bericht über die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit und Sicherheit der Jahres-
abschlussprogramme KJ1 (Release 22.95) und PJ1 (Release 22.95) der Softwareproduktlinie "iskv_21c" und 
der Jahresabschlussprogramme KV und PV des BITMARCK ERP-Basisprodukts "Finanzen" (Version 4 
Release 2)", jeweils ohne die Fusionsfunktionalität, festgehaltenen Aussagen (vgl. unser Bericht vom 5. Mai 
2014). 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ermöglichen das von uns 
geprüfte Jahresabschlussprogramm KJ1 (Release 24.80) der Softwareproduktlinie "BITMARCK_21c|ng" und 
das Jahresabschlussprogramm KV des BITMARCK ERP-Basisprodukts "Finanzen" (Release "ERP 23_1") 
jeweils ohne die Fusionsfunktionalität, bei sachgerechter Anwendung eine den Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung entsprechende Rechnungslegung und entsprechen den im Abschnitt "A. 
Auftrag und Auftragsdurchführung" aufgeführten Kriterien. 
 
Da Softwareprodukte an die Anforderungen des Einsatzgebietes angepasst werden, kann sich unser Urteil 
ausschließlich darauf beziehen, dass das Softwareprodukt bei sachgerechter Anwendung ermöglicht, den 
Kriterien zu entsprechen. 
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IV. Bescheinigung über die Durchführung einer Softwareprüfung 

An die gesetzlichen Vertreter der BITMARCK Software GmbH, Essen  
(im Folgenden "BITMARCK" oder "BMSW") 

 
Die BITMARCK Software GmbH, Essen, hat uns mit Schreiben vom 15. März 2023 beauftragt, eine Folge-
prüfung der vorgenommenen Änderungen der  
 

Jahresabschlussprogramme KJ1 (Release 24.80) für 2022 der Softwareproduktlinie 
"BITMARCK_21c|ng" sowie KV des BITMARCK ERP-Basisprodukts "Finanzen" (Release "ERP 23_1") 

jeweils ohne die Fusionsfunktionalität 
 
gegenüber den zuletzt geprüften Jahresabschlussprogrammen für 2021 vorzunehmen. 
 
Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind für das Softwareprodukt und die Planung, Durchführung und 
Überwachung der Softwareentwicklung verantwortlich. Diese Verantwortung wird durch unsere Prüfung nicht 
berührt. Unsere Aufgabe ist es, auf Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über die 
Softwareprodukte abzugeben. 
 
Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: "Die Prüfung von Software-
produkten (IDW PS 880 n.F. (01.2022))" durchgeführt. Danach ist die Softwareprüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob das Softwareprodukt bei 
sachgerechter Anwendung eine den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechende 
Rechnungslegung ermöglicht und den auftragsgemäß zugrunde gelegten Kriterien entspricht. Dies umfasst 
unsere Beurteilung, ob die Kriterien durch die Verarbeitungsfunktionen und durch das programminterne 
Kontrollsystem angemessen umgesetzt sind, sowie ob eine aussagefähige Verfahrensdokumentation 
vorliegt. Die Wirksamkeit der Programmfunktionen wurde anhand von Testfällen beurteilt. 

Unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß folgende Kriterien zugrunde gelegt: 

 die handels- und steuerrechtlichen Vorschriften über die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung (§§ 238 ff. 
und § 257 HGB sowie §§ 145 ff. AO), 

 die "Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und 
Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff" (GoBD) des Bundesministers für Finanzen 
gem. Schreiben vom 28.11.2019, 

 die Stellungnahme des Fachausschusses für Informationstechnologie (FAIT) beim Institut der Wirt-
schaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) zur Rechnungslegung: "Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung bei Einsatz von Informationstechnologie" (IDW RS FAIT 1), 

 den IDW-Prüfungsstandard: "Abschlussprüfung bei Einsatz von Informationstechnologie" (IDW PS 330), 

 den IDW-Prüfungsstandard "Feststellung und Beurteilung von Fehlerrisiken und Reaktionen des Ab-
schlussprüfers auf die beurteilten Fehlerrisiken" (IDW PS 261 n.F.) und 

 den IDW-Prüfungsstandard "Prüfung von Softwareprodukten" (IDW PS 880 n.F. (01.2022)) sowie  

 die zusätzlich bedarfsweise in Bezug auf die fachlichen Inhalte heranzuziehenden für die GKV ein-
schlägigen Rechtsvorschriften, Verordnungen, Ausführungsbestimmungen usw. (branchenspezifischen 
Regelungen), insbesondere 

 § 18 SVRV, §§ 27-30 SVHV, § 37 SRVwV, § 38 Absatz 1 SRVwV, 
 Amtliche Vordrucke der KJ1. 

Die §§ 67 bis 79 SGB IV stellen einen grundsätzlichen Rahmen dar und werden durch weitere Verord-
nungen und Verwaltungsvorschriften konkretisiert. Diese sind jedoch nicht explizit Bestandteil unserer 
Ordnungsmäßigkeitsprüfung. 
 








